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I. Räumlicher Geltunqsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfdt ein Ca. 6,6 

ha großes Gebiet im Zentrum Altenessens und wird in etwa begrenzt 

durch 

- die Altenessener Straße im Westen 
- die nördliche Bebauung der Karlstraße im Norden 
- die Wilhelm-Nieswandt-Allee im Osten 
- das Grundstück der Karlschule im Süden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist durch entsprechende Signa- 

tur im Plan eindeutig festgesetzt. 

11. Erforderlichkeit der verbindliche&.-auleitplanung 

1. Anlaß und Ursache der P l a m  

Die Planungen im Bereich "Karlstraße/Altenessener Straße" wurden 

durch folgende Beschlüsse der parlamentarischen Gremien veranlaßt: 

a) Ratsbeschluß vom 02.05.74/29.08.79 über die Aufstellung von 

Bebauungsplänen im Stadttei 1 Altenessen (allgemeiner Beschluß) 

b) Ratsbeschluß vom 11.12.74 über das Standortprogram Altenessen 

C) Ratsbeschluß vom 23,.05.79 zum "Städtebaulichen Entwicklungskon- 

zept Altenessen' 

d) Ratsbeschluß vom 23.01.80 über den Beginn der vorbereitenden 

Untersuchungen für das Gebiet Altenessen Nord 

e) Satzung der Stadt Essen über die förmliche Festsetzung des 'Sa- 

nierungsgebietes Altenessen Nord" vom 23.12.82 

f) Ratsbeschluß zur Anordnung der ~ m ~ e ~ u n ~ ' ~ e m .  5 46 Abs. 1 BBauG 

für die Bebauungsplanbereiche: 

"Altenessener Straße/Böhmerheide (Wohngebiet Heinrich)" 

"Kar1 straße/Al tenessener Straße (Al tenessen-Zentrum-Nord)" 

"Vogelheimer Straße/Stauderstraße (Altenessen-Zentrum-Süd)" 

und "Hömannstraße/Stauderstr. (Wohngebiet Carl)" V. 30.11.83. 



Ursache für die städtebauliche Planung im Raum Altenessen ist der 

erhebliche Strukturwandel des Stadtteils infolge der Stillegung 

der ehemaligen Schachtanlage "Carl" und der Beseitigung des ehem. 

Bahnhofes "Essen-Altenessen Rheinisch". Das Plangebiet umfaßt im 

wesentlichen den nördlichen Bereich des ehem. Bahnhofes "Essen-Al- 

tenessen-Rheinisch". In den vorbereitenden Untersuchungen zum "Sa- 

nierungsgebiet Altenessen-Nord" wurde der Neuordnungsbedarf für 

diese zentrale Fläche festgestellt. Das "Entwicklungskonzept Alten- 

essen" definiert die Zielsetzung für diesen Neuordnungsbereich. So- 

wohl für die Neuordnung als auch für die Realisierung der Entwick- 

lungsziele ist die verbindliche Bauleitplanung erforderlich. 

2. Städtebauliche Situation 

Die in Altenessen vorhandene Siedlungsstruktur begründet sich dar- 

in, daß die bisherige stadträumliche Gliederung einseitig von den 

Bedürfnissen der Industrialisierung des 19. Jh. und des Beginns 

des 20. Jh. geprägt ist. 

Die Bestandsituation des Bebauungsplanbereiches ist durch drei 

Teilgebiete charakterisiert: 

- im Westen durch den zentralen Wohn- und Versorgungsbereich 

entlang der A1tenessene.r Straße, 

- im Osten durch Teilflächen des ehem. Bahnhofes "Altenessen- 

Rheinisch1', die durch die Wilhelm-Nieswandt-Allee begrenzt wer- 

den 

- und im Süden durch das Gelände der Fa. Lohmann. 

Im westlichen Planbereich ist die Bestandssituation durch die 

Straßenrandbebauung an der Altenessener ~traße geprägt. Diese Rand- 

bebauung zeigt eingn relativ homogenen Charakter. So ist eine fast 

durchgehend dreigeschossige Bauweise mit Wohn- und Geschäftshäu- 

sern vorzufinden, die nur im Bereich Altenessener Straße/Ecke Karl- 

straße bis auf fünf Geschosse ansteigt. 



Die rückwärtigen Grundstücksteile sind überwiegend den jeweiligen 

Erdgeschoßnutzungen zugeschlagen oder dienen der Unterbringung von 

Stellplätzen und Garagen. Auf einzelnen Grundstücken hat sich eine 

gärtnerische Nutzung der Freiflächen erhalten. 

Der östliche Bereich des Plangebietes wird geprägt durch die Flä- 

chen des seit 31.05.87 stillgelegten Güterbahnhofs "Essen-Altenes- 

Sen Rheinisch". Die bahntechnischen Betriebsanlagen sind zwischen- 

zeitlich beseitigt. Dieser Bereich wird durch die Wilhelm-Nies- 

wand-Allee begrenzt. 

Der seit langem nicht mehr benötigte Bahndamm der sogenannten 'Vo- 

gelheimer/Katernberger-Bahn" ist westlich der Altenessener Straße 

bereits abgetragen; ebenso wurde die Brücke über die Altenessener 

Straße entfernt. Die Fortführung des ehemaligen Bahndamms nach 

Osten bis zu der Eisenbahnüberführung über den ehemaligen Güter- 

bahnhof besteht nach wie vor und bildet zugleich die nördliche Be- 

grenzung des Betriebsgrundstückes der Firma Lohrnann, die sowohl 

der Nutzung nach als auch unter Gesichtspunkten des Immissions- 

schutzes einen Fremdkörper im "Stadtteilzentrtlm Altenessen" dar- 

stellt. Eine Verlagerung dieses Betriebes sowie eine zentrumsbezo- 

gene Weiternutzung der erhaltenswerten Teile des Fabrikgebäudes 

werden ebenso angestrebt, wie die Abtragung des heutigen Bahndam- 

mes zugunsten einer gestalteten Platzfläche mit integrierter Rarn- 

penanlage zu der als Rad- und Fußweg ausgebauten ehem. Eisenbahn- 

Überführung. 

Uweltsituation 

Das Imnissionsschutzkonzept der Stadt Essen zeigt, daß der Bereich 

innerhalb dessen das Plangebiet liegt, schon 1978 keinen der ge- 

setzlich fixierten Luftbelastungsgrenzwerte überschritt. Aktuelle 

Meßwerte bestätigen einen weiteren . ~ ü c k ~ a n ~  der Luftbelastung; 

hierzu hat sicherlfch maßgeblich auch die verstärkte Tendenz zu ei- 

ner Umstellung von Heizungssystemen auf emissionsärmere Energieträ- 

ger beigetragen, die auf jeden Fa1 1 fortgeführt werden so1 lte. 



Trotz dieser großräumig zu verzeichnenden Verbesserung der Immis- 

sionssituation bleiben Gesichtspunkte des Immissionsschutzes für 

das Plangebiet auch weiterhin von Bedeutung, insbesondere bei 

kleinräumiger Betrachtung werden gezielte Maßnahmen des Larmschut- 

zes erforderlich sein. Das Immissionsschutzkonzept der Stadt Essen 

weist hier vor allem auf die Lärmbelästigungen durch den Durch- 

gangsverkehr hin. Diese Belastungsquelle, die 2.2. in der Alten- 

essener Straße liegt, wird sich - nach der Inbetriebnahme der 

Wilhem-Nieswandt-Allee dorthin verlagern und ist dort auch bei der 

Planung zu berücksichtigen. 

1i 111. Ziele und Zwecke der Planung 

1. Ziele und Zwecke des "Städteb&j.chen Entwicklunqskonzeptes Alten- 

essen" für den Planbereich 

Zur Vorbereitung von Bauleitplänen ist mit dem "Städtebaulichen 

Entwicklungskonzept Altenessen" eine Rahmenkonzeption für den 

Stadttei 1 bereich nördl ich der "Köl n-Mindener-Bahn1 inie" geschaffen 

worden. Das "Städtebauliche Entwicklungskonzept Altenessen" wurde 

in einer Bürgeranhörung am 23.01.79 erörtert und am 23.05.79 vom 

Rat der Stadt in seinen Zielsetzungen beschlossen. 

2. Ziele und Zwecke des Bebauunqsplanes 

In Kenntnis der Funktionen, die das Plangebiet für die Neuordnung 

und Strukturverbesserung des Stadtteils Altenessen erfüllt, und i,n 

Abwägung der daraus sich ergebenden Nutzungsansprüche mit der ört- 

lichen städtebaulichen Situation liegen dem Bebauungsplan folgende 

Zielsetzungen zugrunde: 

- Stärkung des zentralen Versorgutgsber&ichs im "Mittelzentrum 

Altenessen" ucter gleichzeitiger Sicherung und qualitativer 

Fortentwicklung des hohen Anteils an Wohnungen; 

- Ergänzung des an der Altenessener Straße aufgereihten Versor- 

gungsbereichs um eine kreuzende Achse mit zentralen Einrichtun- 

gen des sozialen und kulturellen Bereichs; 



- Entwicklung zentrumsbezogener Wohnnutzungen auf den freigewor- 

denen Teilflächen des ehemaligen Güterbahnhofs zwischen Stadt- 

teilzentrum und Wilhem-Nieswandt-Allee. 

3. Veränderunqen qeqenüber dem "Städtebaulichen Entwicklunqskonzept 

Altenessen" 

Der aufbauend auf das "Städtebauliche Entwicklungskonzept Altenes- 

sen" durchgeführte Ideenwettbewerb "Altenessen-Zentrum/Zeche Carl' 

hat als wesentliches Ergebnis eine grundlegend neue Planung für 

die Linienführung und Ausgestaltung einer neuen Entlastungsstraße 

("Wilhelm-Nieswandt-Allee") erbracht, die nicht nur eine wesent- 

lich bessere Integration dieser Straße in den Stadtteil bewirkt, 

sondern sie darüber hinaus auch zu einem gestalterisch prägenden 

Element für den Stadtteil macht. Die damit erreichte entscheidende 

qualitative Verbesserung, die die allgemeinen Zielsetzungen des 

Entwicklungskonzeptes nicht in Frage stellt, geht allerdings für 

den Planbereich des Bebauungsplanentwurfes einher mit einer deutli- 

chen Verschiebung hinsichtlich der Größe und Nutzungsaufteilung 

der verbleibenden Flächen zwischeri Stadtteilzentrum und Wilhem- 

Nieswandt-Allee. So ist aufgrund der teilweise drastisch reduzier- 

ten Abstände zwischen der Altenessener Straße und der geschwunge- 

nen neuen Straßenfuhrung eine mittig dazwischen liegende Grün- und 

Fußwegerschließung planerisch weit weniger schlüssig und insbeson- 

dere im südlichen Teil des Plangebietes kaum mehr zu realisieren. 

Dies gilt jedenfalls dann, wenn an der Zielsetzung des "Stadtebau- 

lichen Entwicklungskonzeptes Altenessen" festgehalten werden soll, 

den zentralen Versorgungsbereich entlang der Altenessener Straße 

weitestgehend in seiner bisherigen Struktur zu erhalten und ledig- 

lich durch Ergänzungen und eine verbesserte Einbindung in die umge- 

benden Wohnquartiere zu stärken. stattdessen wird durch Schaffung 

wohnungsnaher Grün. und Freiflächen unter Wahrung noch vorhandener 

Grünpotentiale für eine möglichst starke Druchgrünung der Wohnge- 

biete gesorgt. Aufgrund des umfangreichen zusätzlichen Wohnungsan- 

gebotes entlang der Wilhelm-Nieswandt-Allee wird die Festsetzung 



eines Kinderspielplatzes (Spielbereich B) im Blockinnenbereich ge- 

troffen . 

Bei der detailierten Bestandsaufnahme und der Durcharbeitung des 

Bebauungsplanentwurfes hat sich gezeigt, daß die im "Städtebauli- 

chen Entwicklungskonzept" vorgenommene Gliederung der Ostflanke 

der Altenessener Straße in Wohnbaufläche und Kerngebiete nur be- 

dingt schlüssig ist. Die gesamte Straßenfront weist in Hinblick 

auf die Nutzungsmischung von Versorgungseinrichtungen und Wohnun- 

gen nur geringe qualitative Unterschiede auf. Die vorgefundenen 

Strukturen haben im wesentlichen Wohngebietscharakter im Sinne des 

5 4 a Baunutzungsverordnung (BauNVO). Es handelt sich um bebaute 

Gebiete, die aufgrund ausgeübter Wohnnutzung in Verbindung mit vor- 

handenen sekundären und tertiären Nutzungen eine besondere Eigen- 

art aufweisen, die erhalten und fortentwickelt werden soll. Ledig- 

lich in einem Teilbereich der Altenessener Straße verlangen in der 

Vergangenheit entstandene und künftig zu erwartende intensive Flä- 
chennutzungen weiterhin eine Kerngebietsauswei siing. 

Darüber hinaus ist eine durchgängige Kerngebietsnutzung im Bereich 

der Karlstraße, die auch den Eckbereich Karlstraße/"Neue Hörnann- 

straße" umfaßt, aufgrund der zu erwartenden intensiven Flächeninan- 

spruchnahme erforderlich. 

Ein deutlich herausgestelltes Ziel des "Städtebaulichen Entwick- 

lungskonzeptes Altenessen" war und bleibt - neben der Erhaltung 

der bislang ausschließlich an der nord-südlichen Achse Altenesse- 

ner Straße aufgereihten und weitgehend auf das Einkaufen ausgerich- 

teten Nutzung - die Schaffung einer zweiten neuen Achse in West- 
Ost-Richtung, die zusätzlich ergänzende zentrale Funktionen, vor 

allem auch des sozialen und kulturellen Angebotes, aufnimmt und in 

den Stadtteil einbindet. Diese Zielsetzung 'ist in den Darstellun- 

gen des Entwick1ul;gskonzeptes nur unzureichend abzulesen. So ist 

dort durch die Darstellung einer öffentlichen Grün- und Freifläche 

derzeit die (ebenfalls bedeutsame) Einbeziehung des stadtteildurch- 

querenden West-Ost-Grünzuges entlang der ehern. "Vogelheimer/Katern- 

berger Bahn" in die neu entstehende Achse stärker betont als das 



Bemühen, dem Zentrum Altenessens hier einen neuen Schwerpunkt zu 
geben und dabei auch die 'geplante Platzfolge vom Marktplatz über 

einen Kommunikationsbereich zwischen Altenessener Straße und Wil- 

helm-Nieswandt-Allee bis hin zur Zeche Carl mit ihren vielfältigen 

soziokulturellen Aktivitäten mit einzubeziehen. Dieser Gesichts- 

punkt soll sich nun dadurch stärker niederschlagen, daß die Platz- 

flächen und Freibereiche im Zentrum in die Kerngebietsnutzung ein- 

bezogen werden, ohne daß dadurch der Anspruch aufgegeben wird, daß 

die Platzfolge vom Markt bis zur Zeche 'Carl" auch in Zukunft zu- 

gleich Bestandteil des West-Ost-Grünzuges sein soll. 

Durch den nach Westen verschobenen Verlauf der Wilhelm-Nieswandt- 

Allee ist der als Gemeinbedarfsfläche (öffentliche Gebäude) darge- 

stellte Bereich völlig in Anspruch genommen worden. Die ursprüng- 

lich hier vorgesehenen Nutzungen werden jedoch in benachbarten 

Standorten untergebracht. 

4. Erqebnis der Bürqeranhörung 

Die Zielsetzung der Planung für den Bebauungsplanentwurf "Kar1 stra- 
ße/Altenessener Straße" (Altenessen-Zentrum Nord) wurde am 

08.05.84 im Einkaufszentrum Altenessen gem. 1 2 a Abs. 2 BBauG und 

5 9 StBauFG in einer öffentlichen Bürgeranhörung erörtert. Das Er- 
gebnis der Bürgeranhörung ist in einem Protokoll festgehalten wor- 

den. 

Der Schwerpunkt der Diskussion lag bei folgenden Themen: 

- Nutzung der Halle Lohmann 
- Erhalt und Schaffung von Versorgungseinrichtungen 

- Wohnungsbau 
- Verkehr 

Die Anregungen der Bürger zu diesen Fragen sind in die weitere Be- 

arbeitung der Planung eingegangen und haben die Planung modifi- 

ziert. 



5 .  Entwicklunq aus dem Flächennutzunqsplan 

Die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes folgen in ih- 

ren Abgrenzungen der dargestellten Kerngebiete, Wohnbauflächen und 

Grünflächen im Zentrum Altenessens unter nur leichter Generalisie- 

rung den oben beschriebenen Inhalten des "Städtebaulichen Entwick- 

lungskonzeptes Altenessen". Für die Abweichungen von den Vorgaben 

des Flächennutzungsplanes gelten die oben im Zusammenhang mit dem 

"Städtebaulichen Entwicklungskonzept Altenessen" bereits dargeleg- 

ten Argumente in gleicher Weise. 

Aufgrund der detaillierten Prüfung der Bestandssituation und der 

Durcharbeitung der städtebaulichen Planungen werden deshalb die 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes in einem parallelen Flä- 

chennutzungsplan-Änderungsverfahren gern. § 8 Abs. 3 BauGB unter Be- 

rücksichtigung der zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse fort- 

entwickelt, ohne daß hiermit eine grundsätzliche Änderung der 

städtebaulichen Zielsetzungen für das Zentrum Altenessens ver- 

knüpft wäre. 

Unter Einbeziehung dieser Flächennutzungsplan-Änderung V/25/2 ist 

der vorliegende Bebauungsplanentwurf "Karlstraße/Altenessener Stra- 

ße" (Altenessen-Zentrum Nord) gem. § 8 Abc. 2 BauGB aus dem Flä- 

chennutzungsplan entwickelt. 

6. Ziele der Landesplanunq 

Der Eebauungsplan "Karlstraße/Altenessener Straße" (Altenessen-Zen- 
- 

trurn Nord) entspricht in seinen Festsetzungen den Zielen der Lan- 

desplanung, wie sie U. a. im wirksamen Gebietsentwicklungsplan dar- 

gestellt sind. 



IV. Planinhalt (die Festsetzungen im einzelnen) 

1. Wohnsebiete 

Die Wohngebiete sind als allgemeines und besonderes Wohngebiet 

festgesetzt. 

Das allgemeine Wohngebiet (WA) liegt auf dem Gelände des ehem. 

Bahnhofes "Essen-Altenessen-Rheinisch". Vorgesehen ist eine durch- 

gehend geschlossene, 3 - 4-geschossige Bebauung als westliche Flan- 
ke der Wilhelm-Nieswandt-Allee, die eine Beeinträchtigung des 

Blockinnenbereiches durch Verkehrslärrn verhindert. Um das Ziel ei- 

nes einheitlichen und geordneten, der Qualität des Straßenraumes 

entsprechenden baulichen Abschlusses zu erreichen, wird eine Bauli- 

nie festgesetzt. Hierdurch sollen ungeordnete Vor- und Rücksprünge 

in der Gebäudeabwicklung vermieden werden. Stattdessen werden 

durch die versetzte Anordnung der Baulinie einzelne Gebäudeab- 

schnitte betont. Hierzu trägt auch die zwingende Feststzung von 3 

bzw. 4 Geschossen bei, wodurch trotz geschlossener Bauweise an 

städtebaulich wichtigen Punkten deutlich ablesbare Baukörper ausge- 

bildet werden, welche die Blockrandbebauung sowohl vertikal als 

auch horizontal gliedern. 

Um starke Unterschiede bei der Fassadengestaltung hinsichtlich der 

Material- lind Farbwahl zu vermeiden, werden textliche Festsetzun- 

gen zur Gestaltung getroffen. Dies soll zu einem qualitativ an- 

spruchsvollen und städtebaulich geschlossenen Erscheinungsbild bei- 

tragen. 

Das al lgerneine Wohngebiet (WA) so1 1 ca. 120 Wohneinheiten aufneh- 

men. Dabei wird eine ausgewogene Mischung von Mehrfamilienhäusern 

mit Geschoßwohnungen unterschiedlicher Größe (1-4 Zimner-Wohnun- 

gen) angestrebt, die sowohl innerhalb, des geförderten als auch des 

freifinanzierten Wohnungsbaus erstellt werden sollen. 

Das besondere Wohngebiet (WB) bildet östl. der Altenessener Straße 
den zentralen Wohn-und Versorgungsbereich des Stadtteilzentrums 

Altenessen. Die vorgefundenen Strukturen haben überwiegend Wohnge- 



bietscharakter im Sinne des § 4 a BauNVO. Es handelt sich um bebau- 

te Gebiete, die aufgrund ausgeübter Wohnnutzung in Verbindung mit 

vorhandenen sekundären und tertiären Nutzungen eine besondere Ei- 

genart aufweisen, die erhalten und fortentwickelt werden soll. Die 

weitgehend geschlossene Straßenrandbebauung ist durch den üestand 

geprägt, der sich mit seinen Nutzungen z. T. erheblich in die Tie- 

fe der Grundstücke erstreckt. 

Die Festsetzungen über die Ausnutzung der Flächen orientieren sich 

weitgehend an der städtebaulichen Situation. So weist das beson- 

dere Wohngebiet vorwiegend eine dreigeschossige Bebauung auf. In 

die vorhandenen Strukturen wird insofern ordnend eingegriffen, als 

daß über die Bautiefe von 14 m hinaus nur eingeschossige Gebäude 

errichtet werden sollen. 

Parallel zur rückwärtigen Erschließung des nördlich gelegenen Be- 

reiches des besonderen Wohngebietes wird eine Baulinie festge- 

setzt. Durch diese Festsetzung sollen Vor- oder Rücksprünge einzel- 

ner Baukörper vermieden werden iind damit im Zuge einer künftigen 

Entwicklung ein geordneter, eindeutiger bau1 icher ~bschluß des be- 

sonderen Wohngebietes gegenüber dem anschließenden allgemeinen 

Wohngebiet entlang der Erschließungsstraße erreicht werden. Dieses 

Anliegen wird zusätzlich durch die Festsetzung der Firstrichtung 

für den Bereich unterstützt. 

Die BauNVO ermöglicht gem. § 1 Abs. 5, bestirnrte Arten von Nutzun- 

gen, die in den Baugebieten nach §§ 2, 4 bis 9 und 13 BauNVO aus- 

nahnmesweise zulässig sind, für nicht zulässig zu erklären, und 

allgemein zulässige Nutzungen für ausnahmsweise zulässig zu erklä- 

ren, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt 

bleibt. 

Die Anwendung dieser ~estsetzun~smö~lichkeit~ ergibt ein zusätzli- 

ches wünschenswertas städtebauliches Steuerungsinstrurnent für die 

Entwicklung des Stadtteilzentrums Altenessen. Daher setzt der Be- 

bauungsplan Nr. 2/90 - geltend für die besonderen Wohngebiete und 
Kerngebiete - durch Text fest: 



"Gem. S 1 Abs. 5 und 6 i n  Verbindung m i t  Abs. 9 Baunutzungsverord- 

nung (BauNVO) s i n d  folgende Art-en von Nutzungen bzw. baul ichen An- 

lagen i n  den "besonderen Wohngebieten" n i c h t  und i n  den "Kerngebie- 

ten"  nur  ausnahmsweise zugelassen: Sp ie lha l len ,  Sex-Shops, Sex-Ki- 

nos, Di rnenunterkunf te,  Imbiß-Stuben, Schnel l res taurants .  i e M w  
-l-age~-mi-t-ähw~&~bl~~i.&~~a~-die-W~knr~tzung~' 

Durch den Ausschluß der  i n  d i e s e r  Festsetzung genannten Nutzungsar- 

t e n  b l e i b t  der  Gebietscharakter der  besonderen Wohngebiete gewahrt. 

D i e  Gebiete s i n d  i n  i h r e n  gewachcenen St ruk turen überwiegend durch 

Wohneri geprägt und weisen i n  weitem Maße noch d i e  f ü r  e i n  M i t t e l -  

Zentrum typ ischen Einzelhandelsnutzungen i n  den Erdgeschoßzonen 

auf .  D ie  besondere Eigenart  der  Gebiete s o l l  e rha l ten  und f o r t e n t -  

w i c k e l t  werden. 

Einer  Verdrängung der  überkommenen St ruk turen i s t  gerade i m  Hin- 

b l i c k  au f  d i e  unmi t te lbare  Nähe der  umliegenden Kerngebiete i n  be- 

sonderem Maße entgegenzuwirken. 

M i t  de r  vorgenannten Festsetzung nach S I. Abs. 5 und 9 BauNVO wi rd  

e ine  wünschenswerte p o s i t i v e  Reeinf lussung der  Entwicklung des 

Stadt te i l zen t rums Altenessen gesehen. 

Be i  den Kerngebieten (MK) s ind  d r e i  Bereiche zu unterscheiden: 

Der e r s t e  Bere ich  i s t  vollst,äi idig bebaut und b i l d e t  m i t  dem Ein- 

kaufszentrum a l s  zentralem Versorgungsbereich d i e  west l i che  Begren- 

zung der  Altenessener Straße. D ie  Festsetzungen über A r t  und Maß 

der  baul ichen Nutzung o r i e n t i e r e n  s i c h  am Bestand. 

Der zwei te Bere ich  umfaßt i m  wesent l ichen d i e  Bebauung ent lang der 

Kar ls t raße und w i r d  i n  den Fckbereichen um b e r e i t s  bebaute (Kar l -  

str . /Al tenessener Straße) bzw. unbebaute (Karlstraße/Wilhelm-Nies 



wandt-Allee) Flächen ergänzt, die aufgrund des Grundstückszuschnitts (Alten- 

essener Straße/Karlstraße) und eines in der Vergangenheit entstandenen bzw. 

künftig zu erwartenden (Karlstraße/Wilhelm-Nieswandt-Allee) intensiven Flä- 

chenanspruches eine Kerngebietsausweisung erfordern. In den bereits überbau- 

ten Bereichen wird eine mittelzentrumstypische Mischung von Versorgungsein- 

richtungen und Wohnungen vorgefunden. Dieser städtebauliche Charakter soll 

erhalten, gestärkt und fortentwickelt werden. Hieran orientieren sich die 

Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung. Im Eckbereich Karl- 

str./WiIhelm-Nieswandt-Allee wird im Anschluß an das südlich angrenzende 

allgemeine Wohngebiet (WA) eine Baulinie festgesetzt. Zur Begründung werden 

hier die gleichen Kriterien herangezogen, wie im vorher beschriebenen alloe- 

a meinen Wohngebiet. Desweiteren gelten auch in diesem Eckbereich die im all- 

gemeinen Wohngebiet getroffenen textlichen Festsetzungen zur Gestaltung mit 

gleicher Begründung. 

Der dritte Bereich liegt in zentraler Lage am Kreuzungspunkt der 

beiden den Stadtteil durchlaufenden Achsen zwischen der Altenessen- 

er Straße und der Wilhelm-Nieswandt-Allee. Diese Situation ist so- 

wohl hinsichtlich der Lage zum zentralen Versorgungsbereich Alten- 

esse-ner Straße als auch innerhalb der Platzfolge zwischen Markt- 

platz und Zeche Carl von besonderer Bedeutung. Dementsprechend 

wird eine Kerngebietsfestsetzung mit 4-geschossiger Bauweise ge- 

troffen . 
Dieses Kerngebiet gliedert sich in zwei Teilbereiche. 1 

In dem mit A bezeichneten Teilbereich werden die Ziele verfolgt, i 
i 

ergänzende soziale und kulturelle Nutzungen anzubieten sowie in Be- 

zug darauf, einen in die Platzfolge der Ost-West-Achse eingebunde- 

nen Kommunikationsbereich zu schaffen. Um eine Entwicklung zu ver- 

meiden, die diesen Zielen entgegensteht, werden die im MK-Gebiet 

allgemein zulässigen Nutzungen eingeschränkt. 

Darüber hinaus wird aus städtebaulichen Gründen davon Gebrauch ge- 

macht gem. 5 1 Abs. 5 und 9 Baunutzungsverordnung (BauNVO) von der 
nach §§ 2, 4 bis 9 und 13 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungsar- 
ten bestimnte Arten von Nutzungen nur ausnahmsweise zuzulassen. 



Daher setzt der Bebauungsplan Nr. 2/90 - geltend für die beson- 
deren Wohngebiete und Kerngebiete - durch Text fest: 

"Gem. 5 1 Abs. 5'und 6 in Verbindung mit Abs. 9 Baunutzungsverord- 

nung (NauNVO) sind folgende Arten von Nutzungen bzw. baulichen An- 

lagen in den "besonderen Wohngebieten" nicht und in den "Kerngebie- 

ten" nur ausnahmsweise zugelassen: Spielhallen, Sex-Shops, Sex-Ki- 

nos, Dirnenunterkünfte, Imbiß-Stuben, Schnellrestaurants.aewi& 

~ & n - l - i e h e n - A w ~ g U o k n n & z ~ -  

Durch den mit dieser Festsetzung erzielten Entscheidungsvorbehalt 

bleibt der Gebietscharakter der Kerngebiete sowohl planerisch als 

auch in der Realität gewahrt. Die ausnahmsweise Zulässigkeit der 

Arten von Nutzungen bzw. baulichen Anlagen gibt der Gemeinde für 

jeden Einzelfali die Möglichkeit der individuellen Prüfung und Be- 

urteilung hinsichtlich wichtiger städtebaulicher Aspekte und Krite- 

rien. Beispielhaft seien hier nur die schutzbedürftigen Bereiche 

um Kirchen, Kindergärten, Schulen, Kinderspielplätze und Wohnungen 

sowie stark frequentierte Fußgängerbereiche und Ruhezonen genannt. 

Mit der vorgenannten Festsetzung nach 5 1 Abs. 5 und 9 BauNVO wird 

ein wünschenswertes städtebauliches Steuerungsinstrument für die 

positive Beeinflussung der Entwicklung des Stadtteilzentrums yese- 

hen und einem Absinken des Niveaus der Einkaufsbereiche durch Häu- 

fung der genannten Nutzungen und Verdrängung des zentrenorientier- 

ten Einzelhandels entgegengewirkt. 

3. Grünflächen 

Im Zentrum des Plangebietes wird zur-~rhaltung des noch vorhande- 

nen Grünpotentials. eine ca. 1.600 mZ große Fläche, auf der sich 

heute Gärten befinden, als private Grünfläche festgesetzt. 



Aufgrund des umfangreichen neuen Wohnungsangebotes wird im nördli- 

chen Blockinnenbereich ein Ca. 700 m2 großer Spielplatz "Spielbe- 

reich B" festgesetzt. 

Als verbindendes Element innerhalb des geplanten Fußwegenetzes zur 

Altenessener-, Wilhelm-Nieswandt-Alle und Karlstraße wird im Zen- 

trum des Plangebietes ein Grünbereich als öffentliche Grünfläche 

(Grünanlage) festgesetzt. 

Die Durchgrünung des gesamten Plangebietes wird durch großzügig be- 

messene Grün- und Freiflächen auf den der Neubebauung zugeordneten 

Grundstücken gewährleistet und durch den weitgehenden Ausschluß 

von Nebenanlagen sowie Festsetzungen zur Grüngestaltung für das ge- 

samte Plangebiet in Text und Zeichnung unterstützt. 

über die allgemein geltenden Festsetzungen über Art und Umfang der 

Bepflanzung von Freiflächen und Stellplatzbereichen hinaus werden 

in den im B-Plan als GSt dargestellten Bereichen einzelne Standor- 

te für Baumpflanzungen festgesetzt, um eine geordnete Durchgrünung 

zu erreichen. In dem an der Wilhelm-Nieswandt-Allee gelegenen Ge- 

meinschaftsstel lplatzbereich werden in Anlehnung an die im Straßen- 
raum vorgenommenen Baumpflanzungen vier Baume der Art "Tilia 

Pa11 ida" festgesetzt. 

4. Verkehrs- und Erschl ießunqscghen sowie Flächen für den ruhenden 

Verkehr 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über die angren- 

zende Altenessener Straße, Karlstraße und Wilhelm-Nieswandt-Allee. 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes wird durch Ausbau der vor- 

handenen Zuwegung von der Karlstraße die Erschließung der rückwär- 

tigen Grundstückstoile der Gebäude entlang der .Altenessener Straße 

weiterhin sichergestellt. Zudem dient diese als verkehrsberuhigter 

Bereich festgesetzte Fläche zur Erschließung der den Gebäuden im 

nördlichen Bereich der Wilhelm-Nieswandt-Allee zugeordneten Stell- 

platzbereiche. 



Die weitere Erschließung des gesamten nördlichen Blockinnenberei- 

ches sowie die Anbindung an die Wilhelm-Nieswandt-Allee und die Al- 

tenessener Straße wird durch eine ausreichende Anzahl fußläufiger 

Verbindungen sichergestellt, die als Fußwege bzw. Belastungsflä- 

chen festgesetzt sind. Im Rahmen dieses untergeordneten Fußwegesy- 

stems ist u.a. eine West-Ost-Verbindung vorgesehen, die das neue 

Wohngebiet an der Wilhelm-Nieswandt-Allee über einen schmalen Fuß- 

weg mit einem kleinen, begrünten Platz als Komunikationsort mit 

dem zentralen Versorgungsbereich Altenessener Str. verbindet. Die 

Funktion dieser Verbindung besteht darin, die neuen Wohnblöcke an 

der Wilhelm-Nieswandt-Allee an die öffentliche Infrastruktur (Kir- 

che, Kindergarten, ~emei~schaftshau~tschule) nördlich des Einkaufs- 

zentrums Altenessen, auf sicherem Weg anzubinden. 

Diese Wegeverbindung soll möglichst klar geführt werden, d.h. mög- 

lichst gerade durchgestreckt werden. Die Wegeverbindung sollte den 

Wohnblock in der Mi.ttelachse durchqueren; je mehr diese Verbindung 

von der Mittelachse nach Norden oder Süden abrückt, umso geringwer- 

tiger ist ihre Funktion. 

Ausgehend von dem städtebaulichen Entwurf zur Neubebauung der Wil- 

helm-Nieswandt-Allee ergibt sich die ungefähre Lage der West-Ost- 

Verbindung, sodaß sie auf der Altenessener Straße zwischen den Häu- 

sern Nr. 412 und Nr. 402 auskommen muß. 

Zunächst bot sich die unbebaute Fläche (ca. 2,5 m breite Einfahrt 

zum Innenhof) an der Hausnr. 414 an. Über diese Einfahrt. wird ein 

großer Garagenhof erschlossen; dieser Weg schied aus, weil Kinder- 

gartenkinder und Schulkinder einen möglichst sicheren Weg erhalten 

sollten. Der Weg zwischen den beiden hohen Giebelwänden ist dar- 

überhinaus unattrakti V und Städtebau1 ich ohne Qualität . 



Die weiter südlich liegende nicht überbaute Fläche (ca. 3,5 m brei- 

te Einfahrt zum Innenhof) an der Hausnr. 402 wird zwar von weniger 

Parkverkehr aufgesucht; hier liegt ein Minimum an Hoffläche mit 2 

angrenzenden Wohngebäuden, deren Wohnseiten zum Innenhof orien- 

tiert sind. Weiterhin gilt auch hier im Grundsatz das oben Gesagte. 

Die städtebauliche Gesamtbewertung beiden potentieller Durchgänge 

führte zu dem Schluß, daß keine ausreichenden Qualitäten, wie sie 

städtebaulich, gestalterisch und unter Sicherheitsaspekten hinnehm- 

bar wären, geboten werden. Daher wurde eine Lösung gesucht, die 

zwar kurzfristig nicht realisierbar erscheint, jedoch mittel- bis 

langfvistig sich im Rahmen einer Neuordnung der Gebäude anbieten 

kann. In diesem Rahmen könnte sich eine optimale Wegeverbindung er- 
geben mit folgenden Merkmalen: 

a) optimale Wegeverbindung (klare Führung, auch über den kleinen 

Verteilerplatz im Innenblockbereich) 

b) qualitätvolle Wegegestaltung im gesamten Durchgangsbereich 

C) die Nutzer des Weges werden nicht vom Auto- oder LKW-Verkehr 

gestört. 

Ein solcher, im Bebauungsplan als öffentliche Grünanlage festge- 

setzter Platzbereich, mit seinen sozialen Funktionen als Ruhebe- 

reich und Kommunikationsort, ist in diesem zentrumsnahen Quartier 

zwischen Altenessener Str. und Wilhelm-Nieswandt-Allee aufgrund 

der Einwohner- und Besiedlungsdichte unbedingt erforderlich. Die 

für diesen Zweck beanspruchte private Grünfläche entspricht einem 

notwendigen Minimum. 

Bei der Erstellung der Durchwegung vnd des grünen Platzbereiches 

wird von einem schmenden, den Grünbestand und vor allem die Bäume 

berücksichtigenden Ausbau ausgegangen. 



Die geplante Durchwegung zur Altenessener Str., sowie die Ausge- 

staltung einer öffentlichen Grünanlage, sind Bestandteil eines 

langfristigen Konzeptes, dessen endgültige Realisierung auf einer 

zukünftig zu erwartenden Veränderung der auf den Grundstücken Al- 

tenessener Str. 406-412 aufstehenden Gebäude oder einer eventuel- 

len, späteren Neubebauung basiert. Hierbei wird vorausgesetzt, d d  I sich die vorgesehene Durchwegung sinnvoll als Passage in eine Um- 

bau- oder Neukonzeption integrieren läßt. Die angestrebte Neuord- 
1 nung wird auch sichtbar in dem städtebaulichen Entwurf, der dem Be- 
g 
;I bauungsplan vorausging. An der Innenblock-Durchwegung zur Altenes- 

sener Straße liegt der einzige Bereich, wo kleinräumig eine städte- * bauliche Neuordnung vorgeschlagen wird; der Altbau, der heute die 
a Straßenbegrenzungslinie überschreitet, wurde daher ebenfalls nicht 1 

bestätigt. 

Die Festsetzungen eines Bebauungsplanes führen, insbesondere in 

den durch Bestand geprägten Bereichen, nicht zwangsläufig zur so- 

fortigen Durchsetzung der Maßnahmen. Es ist nicht beabsichtigt, 

auf der Grundlage des Bebauungsplanes eine Veränderung der beste- 

henden Gebäude ohne den Willen der Eigentümer, insofern sind hier 1 keine unverhlltnismäßigen Mittel geplant, zu erwirken. Vielmehr B 
1 !. 
:i 

soll durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes mittel- bis lang- 
5 :. fristig die Möglichkeit zur Schaffung von Durchwegung und Grünflä- 
!B che gesichert werden. 

Die durch den Bebauungsplan angestrebte Neuordnung und qualitative 

Aufwertung läßt erwarten, daß das quartiersinnere Erschließungssy- 

stem von der breiten Öffentlichkeit - die im Regelfall die Haupt- 
verbindungen zur Altenessener Str. über Karlstraße und ~orum'~a1le 

Lohmann benutzen wird - nur in vergleichsweise geringem Umgang ge- 
nutzt wird. Es ist vielmehr zu erwarten, daß die Nutzer des Er- 

schließungssystems im Blockinnenbereich in erster Linie identisch 

mit den Anwohnern sind, für die sich die ~egebeziehungen mit ihren 

unterschiedlichen Qualitäten und Freiräumen als eigenes Wohnumfeld 

darstellen, wobei die damit gesicherte soziale Kontrolle die verrnu- 

teten Beeinträchtigungen wie Vandalismus, Lärmbelästigungen oder 

Verschmutzung nicht befürchten läßt. 



Die Stellplatzversorgung für die Neubebauung an der Wilhelm-Nies- 

wandt-Allee erfolgt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Flächengrößen und Erschließungsmöglichkeiten in drei Teilbereichen 

wie folgt: 

- Im nördlichen Plangebiet werden offene Stellplätze und Quar- 

tiersammelgaragen festgesetzt, die im Wechsel entlang der in 

die Karlstraße mündenden Erschließungsstraße angeordnet sind. 

- Entlang der Wilhelm-Nieswandt-Allee wird im Bereich der zurück- 

genommenen Gebäudefront ein offener Stellplatzbereich angebo- 

ten, der im wesentlichen den Bedarf der in diesem Bereich ge- 

planten Bebauung aufnimmt. 

- Im südlich daran angrenzenden Bereich wird aufgrund des knap- 
pen Flächenangebotes .die Unterbringung der erforderlichen 

Stellplätze in einer Tiefgarage vorgesehen. 

Die als sehr bedeutsam für die Strukturverbesserung des Stadtteil- 

Zentrums Altenessen herausgestellte Entwicklung einer neuen West- 

Ost-Achse vom Marktplatz zur Zeche "Carl" findet im Plangebiet ih- 

ren Mittelpunkt in einem als Fußgängerbereich mit integriertem Rad- 

weg festgesetzten Platzbereich, der durch die Beseitigung des Bahn- 

dammes der ehem. "Vogel heimer/Katernberger Bahn" entstehen soll. 

Der Platzbereich ist ein wesentliches Element der an der neuen Ach- 

se aufgereihten Raumfolge und .soll als öffentlicher Konnnunikations- 

bereich die unmittelbar südlich angrenzenden Nutzungen ergänzen. 

Die nördliche Fassung dieses Platzbereiches wird durch eine Rampen- 

anlage gebildet, die einen Rad- und Fußweg aufnimmt, der über die 

zu erhaltende ehem. Eisenbahnbrücke über die Wilhelm-Nieswandt-Al- 

lee zusätzlich eine kreuzungsfreie  b bin dun^ an die Einrichtungen 
der Zeche "Carl' sowie den weiteren West-Ost-Grünzug ermöglicht. 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich der Stadtbahn-Bahnhöfe "Al- 
tenessen-Mitte' und "Karlsplatz" der geplanten Stadtbahn-Strecke 4, 
Essen-Bredeney - Gelsenkirchen-Horst. 



Gegenwärtig wird das Plangebiet über die Straßenbahn (Linien 101 

und 106) und Omnibuslinien (150/170, 173 und 183) erschlossen. 

V. Auswirkunqen der Planung 

(Umweltverträqlichkeitsprüfunq) 

Durch die Realisierung der Planung in dem unter I. beschriebenen Gel- 
tungsbereich des Bebauungsplanes sind nach dem heutigen Kenntnisstand 

wesentliche Zunahmen der Schadstoffemissionen in die Luft sowie zu- 

sätzliche Belastungen des Bodens und des Wassers nicht zu erwarten. 

1. Altlasten 

Im östlichen Teil des Plangebietes befinden sich die Flächen des 

ehern. Güterbahnhofes "Altenessen Rheinisch". Die Fläche trägt in- 

zwischen die reguläre Kataster Nr. 25/3.16. 

Nach Baugrunduntersuchungen aus dem Jahre 1980, sowie einem Gutach- 

ten aus dem Jahre 1988 - das auf einer Luftbildauswertung und or- 
ganoleptischer Auswertung von Rammkernsondierungen basierte - wur- 
de das Gelände als unbelastet bet.rachtet, da es keine Hinweise auf 

chemische Verunreinigungen gab. 

Ausgenommen hiervon war lediglich der nordöstliche Bereich, der 

zeitweilig als Schrottplatz genutzt wurde. Die durch diese Nutzung 

verursachten Bodenverunreinigungen wurden 1986 ermittelt und sa- 

niert (Ölverschmutzung) . 

Aus Vorsorgegründen wurden 1990 im Bereich eines geplanten Spiel- 

platzes, sowie an weiteren geplanten Gartenbereichen Proben nach 

dem Mindestprogramm Kulturböden der Landesanstalt für Ökologie, 

Landschaftsentwicklung und Forstplanyng NRW (LÖLF) genommen und 

vom RW TÜV Essen auf Schwermetalle, polyzyklische aromatische Koh- 

lenwasserstoffe (PAK) und extrahierbare organische Halogene (EOX) 

untersucht. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten erhöhte Konzentra- 



tionen für Schwermetalle und PAK's in den untersuchten oberflächen- 

nahen Bodenschichten. 

Daraufhin wurden weitergehende Untersuchungen, insbesondere im Hin- 

blick auf die zu erwartenden Bodenbewegungen und den Erdaushub im 

Zuge der geplanten Baumaßnahmen erforderlich. 

Das Labor Dr. E. Weßling GmbH wurde mit der Erstellung eines Gut- 

achtens zur diesbezüglichen Gefährdungsabschätzung beauftragt und 

hat die Ergebnisse der Untersuchungen mit Datum vom 11.04.91 vorge- 

legt. 

Das Gutachten stellt fest, daß der Bebauungsplan realisierbar ist 

und kommt zusammengefaßt zu folgenden Ergebnissen und Empfehlungen: 

Im Untersuchungegebiet wurden sanierungsbedürftig hohe Bodenkonta- 

minationen mit Schwermetallen und PAK's festgestellt. 

Im nordöstlichen Randbereich, ehern. Schrottplatz Fa. Zarske, wur- 

den in einem verhältnismäßig kleinen Areal hohe Schwermetal lbela- 

stungen nachgewiesen, die eine unmittelbare Gefahr, z.B. für spie- 

lende Kinder, darstellen können, da das Gelände frei zugänglich 

ist. 

Der restliche Bereich zeigt deutlich geringere Schwermetallgehalte. 

Im gesamten Bereich wurden in der Anschüttung auch PAK's festge- 

stellt. Insbesondere Benzo(a)pyren, für das die vom Ministerium 

für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (MURL) eingesetzte Alt- 

lastenkomission einen Grenzwert von 1 mg/kg festgesetzt hat, wur- 

de teilweise mit Werten bis zu 4 mg/&g nachgewiesen. Insbesondere 

stehen diese PAK-Bzlastungen in Verbindung mit dem in der Anschüt- 

tung vorhandenen Bergematerial. 

Sowohl Chlorkohlenwasserstoffe (CKW's) als auch leichtflüchtige 

Aromate wurden in geringen Konzentrationen, z.T. im Bereich der 



Nachweisgrenze nachgewiesen. Die Konzentrationen sind so geringfü- 

gig, daß aus ihnen eine Gefährdung nicht abgeleitet werden kann. 

Der Gutachter stellt weiterhin fest, daß die belastenden Stoffe 

ausschließlich auf die angeschütteten Böden beschränkt sind. 

Obwohl in der Originalsubstanz Kontaminationen nachgewiesen wur- 

den, zeigen die Eluatwerte verhältnismäßig niedrige Ergebnisse. Es 
wird also deutlich, daß die im Boden enthaltenen Schwermetalle und 

PAK's nicht oder nur unwesentlich in Lösung gehen. 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Oie etwa 700 m2 große Fläche im 
nördlichen Bereich (früher Fa. Zarske) sollte kurzfristig gesi- 

chert werden, damit die Kontaktmöglichkeit für spielende Kinder 

verhindert wird. 

Die gesamte Anschüttung im nördlichen Teil des Untersuchungsgebie- 

tes, kann z.T. als schwach, z.T. als stark kontaminierter Bereich 
bezeichnet werden. Da aber eine Eluierbarkeit dieser Kontaminatio- 

nen gering ist, andererseits auch die Anschüttung geringmächtig 

ist, ergeben sich für den Bebauungsplan folgende Auflagen: 

Der Bodenaushub sollte nicht vor Ort eingebaut werden, sondern zu 

einer Deponie verbracht werden, die der Deponieklasse 2 angehört 
und eine Basisabdichtung enthält. Eine entsprechende Deponierung 

ist auch für das als höher belastet eingestufte Areal am Nordost- 

rand möglich. 

Da der Bebauungsplan eine Wohnbebauung vorsieht, mit entsprechen- 

den Tiefgaragen, wird davon ausgegangen, daß die verhältnismäßig 

geringe Anschüttung überall durchteuft wird.' Gründungen von mehrge- 

schossigen Wohnbauten finden in der Regel in Tiefen um Ca. 2,3 - 
2,5 m statt. Dabei wird überall der gewachsene Boden angeschnit- 

ten. Da der gewachsene Boden aber in diesem Gebiet unbelastet ist, 

kann er anderswo als Wertstoff Verwendung finden, bzw. in den Gar- 

tenbereich eingebaut werden. Zu deponieren ist also nur der ausge- 



hobene angeschüttete Boden. Für die Flächen, für die ein Bodenaus- 

hub nicht stattfindet, ist eine entsprechende Sicherungsmaßnahrne 

vorzusehen. Hier kann entweder ein Bodenaustausch in einer Machtig- 

keit von mindestens 60 cm stattfinden, wobei das ausgekofferte Ma- 

terial ebenfalls der entsprechenden Deponie zuzuführen ist, oder 

es kann ein Bodenauftrag erfolgen, der einer Abdeckung entspricht. 

Möglicherweise kann der gewachsene Boden für diesen Bodenaustausch 

oder diese Abdeckung Verwendung finden. 

Die Anlage von Kleingärten oder Flächen, auf denen Nutzpflanzen an- 

gebaut werden, ist nicht vorgesehen, dagegen muß mit der Anlage 

von Kinderspielplätzen gerechnet werden. Grundsätzlich ist diese 

Anlage zwar möglich. Hier werden aber umfangreichere Bodenaus- 

tauschmaßnahmen ggf. auch Grabsperren erforderlich werden. 

Um die Existenz von Altlasten im Bebauungsplan kenntlich zu machen 

und auf die bei der baulichen Realisierung erforderlichen Sanie- 

rungsmaßnahmen hinzuweisen, wird der Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 5 

Nr. 3 BauGB mit folgender textlicher Kennzeichnung versehen: 

"Die im Verfahrensgebiet durch Signatur kenntlich gemachten Flä- 

chen sind mit umweltgefährdenden Stoffen belastet. Bei der Planung 

und Durchführung von Baumaßnahmen sind folgende Anforderungen zu 

beachten: 

a) Anfallendes Aushubmaterial darf nur mit Zustinnnung der Unteren 

Abfal lwir tschaf tsbehörde verwertet oder entsorgt werden. 

b) Die für Grünflächen und Kinderspielplätze vorgesehenen Flächen 

sind mit unbelastetem Boden mindestens 60 cm dick zu überdek- 

ken. Alternativ kommt ein Bodenaustausch in gleicher Stärke in 

Betracht. - 

C) Im Rahmen baurechtlicher Verfahren können im Einzelfall ergän- 

zende Bodenuntersuchungen zur Bestimmung des Gefährdungspoten- 

tials sowie zur schadlosen Entsorgung des Aushubmaterials er- 

forderlich werden. 


















